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Übersicht nach Regelungsbereichen 
Thüringer Infektionsschutz-Verordnung, ab 01.03. bis einschließlich 19.03.2022 
 

REGELUNGSBEREICH BASISSTUFE INFEKTIONSSTUFE 

Kontaktbeschränkungen  Für Geimpfte/Genesene gelten keine Kontaktbeschränkungen 

Wenn nicht alle Personen geimpft/genesen sind: 

 eigener Haushalt (inkl. Personen, für die ein Sorge- & 

Umgangsrecht besteht) + 2 haushaltsfremde Personen 

 Obergrenze 10 Personen 

 Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt 

Für Geimpfte/Genesene gelten keine Kontaktbeschränkungen 

Wenn nicht alle Personen geimpft/genesen sind: 

 eigener Haushalt (inkl. Personen, für die ein Sorge- & 

Umgangsrecht besteht) + 2 haushaltsfremde Personen 

 Obergrenze 10 Personen 

 Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt 

Nichtöffentliche Veranstaltungen In geschlossenen Räumen: 

 3G  

 ab 30 Personen: Anzeigepflicht 10 Tage im Voraus 

 max. 100 Personen 

Unter freiem Himmel: 

 ab 50 Personen: Anzeigepflicht 10 Tage im Voraus 

 max. 200 Personen 

In geschlossenen Räumen: 

 2G 

 ab 30 Personen: Anzeigepflicht 10 Tage im Voraus 

 max. 100 Personen 

Unter freiem Himmel: 

 3G 

 ab 50 Personen: Anzeigepflicht 10 Tage im Voraus 

 max. 200 Personen 

Öffentliche Veranstaltungen inkl. 

kulturelle Veranstaltungen, 

Sportveranstaltungen, Messen etc.  

In geschlossenen Räumen: 

 3G bei bis zu 500 Personen 

 2G-Plus bei mehr als 500 Personen 

 Kapazitätsbegrenzung: 60 % 

 max. 6.000 Personen 

 Anzeigepflicht: 10 Tage (ausgenommen Regelbetrieb) 

 Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) 

Unter freiem Himmel: 

 2G bei mehr als 500 Personen  

(darunter keine Zugangsbeschränkung) 

 Kapazitätsbegrenzung: 75 % 

 max. 25.000 Personen 

 Anzeigepflicht: 10 Tage (ausgenommen Regelbetrieb) 

 Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) 

 

In geschlossenen Räumen: 

 2G bei bis zu 500 Personen (Kapazitätsbegrenzung: 60 %) 

 2G-Plus bei mehr als 500 Personen (Kapazitätsbegrenzung: 40 %) 

 max. 6.000 Personen 

 Anzeigepflicht: 10 Tage (ausgenommen Regelbetrieb) 

 Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) 

Unter freiem Himmel: 

 3G bei bis zu 500 Personen  

 2G bei mehr als 500 Personen  

 Kapazitätsbegrenzung: 60 % 

 max. 25.000 Personen 

 Anzeigepflicht: 10 Tage (ausgenommen Regelbetrieb) 

 Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) 
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Übersicht nach Regelungsbereichen 
Thüringer Infektionsschutz-Verordnung, ab 01.03. bis einschließlich 19.03.2022 
 

REGELUNGSBEREICH BASISSTUFE INFEKTIONSSTUFE 

Hotels/touristische 

Übernachtungen, 

Reisebusveranstaltungen 

 3G 

 Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) 

 2G für touristische Angebote  

(für die nicht touristische Inanspruchnahme weiterhin 3G) 

 Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) 

Gastronomie inkl. Bars 
(in geschlossenen Räumen) 

 3G (ausgenommen: Abholung & Lieferung) 

 Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) – ausgenommen am 

Sitzplatz 

 2G (ausgenommen: Abholung & Lieferung, Betrieb von 

nichtöffentlichen Mensen und Betriebskantinen, Raststätten & 

Autohöfe – hier gilt weiterhin 3G) 

 Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) – ausgenommen am 

Sitzplatz 

Einzelhandel  Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske)  Maskenpflicht (OP- oder FFP2-Maske) 

Körpernahe Dienstleistungen  3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahme: Wenn die 

Art der Behandlung dies nicht zulässt. 

 2G  

(ausgenommen medizinisch, therapeutisch oder pflegerisch 

notwendige Dienstleistungen – hier gilt weiterhin 3G) 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahme: Wenn die 

Art der Behandlung dies nicht zulässt. 

Fahrschulen  3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

Einrichtungen/Angebote der 

Freizeitgestaltung in geschlossenen 

Räumen  
(z. B. Museen, Bibliotheken, 

Sehenswürdigkeiten, Zoos, Freizeitparks, 

Themenparks, Spielplätze) 

 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

 2G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros 

etc. 
 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

 2G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

Jagd-, Flug-, Hundeschulen und 

vergleichbare Einrichtungen  
(in geschlossenen Räumen) 

 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

 2G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

Proben von Orchestern und Chören 
(in geschlossenen Räumen) 

 3G (bei Chören und Blasinstrumenten)  2G (bei Chören und Blasinstrumenten) 

Fitnessstudios und ähnliche 

Angebote des Freizeitsports 
 3G  2G (Ausnahme: Reha-Sport = 3G) 
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(in geschlossenen Räumen)  Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahme: sportliche 

Betätigung 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahme: sportliche 

Betätigung 

Organisierter Sport/Sportvereine  In geschlossenen Räumen: 3G 

 Unter freiem Himmel: - 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahme: sportliche 

Betätigung 

 In geschlossenen Räumen: 2G (Für Kinder- und Jugendliche bis 18 

Jahren sowie Profisportler gilt weiterhin 3G) 

 Unter freiem Himmel: - 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahme: sportliche 

Betätigung 

Diskotheken, Clubs  2G-Plus  2G-Plus 

Schwimm- und Freizeitbäder, 

Thermen und Erlebnisbäder, Saunen 
(in geschlossenen Räumen) 

 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahme: 

Nassbereiche 

 2G (Ausnahmen für Schwimmbäder: Reha-Angebote, Sport- und 

Schwimmunterricht, Profisport, organisierter Sport für Kinder und 

Jugendliche - – hier gilt weiterhin 3G) 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahme: 

Nassbereiche 

Solarien  3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

 2G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

Hochschulen  3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

Schulungen in erster Hilfe  3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

Blutspende etc.  3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

Regelmäßige Inanspruchnahme von 

Beratungsangeboten  
(z.B. Sozial-, Gesundheits-, 

Migrationsberatung, Beratung bei 

häuslicher und sexualisierter Gewalt) 

 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

kommunale/betriebliche Sitzungen, 

Veranstaltungen, Beratungen etc. 
 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

Besuche bei Gerichten  3G  3G 
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 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske)  Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske) 

Angebote der Erwachsenenbildung 
(in geschlossenen Räumen) 

 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahmen: 

sportlichen Betätigung, Chöre und Blasorchester 

 2G-Plus für Orchesterproben mit Blasinstrumenten und 

Chorproben 

 2G für Freizeitangebote in geschlossenen Räumen und 

Sportangebote unter freiem Himmel 

 3G für alle sonstigen Angebote 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahmen: 

sportlichen Betätigung, Chöre und Blasorchester 

Inanspruchnahme von sexuellen 

Dienstleistungen, wenn nicht mehr 

als zwei Personen beteiligt sind 

 3G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahme: Wenn die 

Art der Dienstleistung dies nicht zulässt. 

 2G 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahme: Wenn die 

Art der Dienstleistung dies nicht zulässt. 

Swingerklubs, 

Prostitutionsveranstaltungen etc. 
 2G-Plus 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahme: Wenn die 

Art der Dienstleistung dies nicht zulässt. 

 2G-Plus 

 Maskenpflicht (OP-Maske oder FFP-Maske), Ausnahme: Wenn die 

Art der Dienstleistung dies nicht zulässt. 

 

Zusätzliche bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen gemäß Infektionsschutzgesetz 
bis einschließlich 19.03.2022 

 3G-Regelung am Arbeitsplatz  

 Zusätzliche Testpflichten (auch für Geimpfte und Genesene) für Beschäftigte, Arbeitgeber und Besucherinnen und Besucher in besonderen Einrichtungen wie Pflegein-

richtungen, Reha-Einrichtungen, und Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Sie gelten.  

 3G-Regelung im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie im Flugverkehr  
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Erläuterungen der Zugangsbeschränkungen (G-Modelle) 

3G bedeutet, dass der Zugang auf geimpfte Personen, genesene Personen und getestete Personen beschränkt wird.  

2G bedeutet, dass der Zugang auf geimpfte Personen und genesene Personen beschränkt wird. 

2G-Plus bedeutet, dass der Zugang auf geimpfte Personen und genesene Personen, die zusätzlich ein negatives Testergebnis nachweisen können, beschränkt wird.  

Der negative Testnachweis kann mittels 

 eines Antigenschnelltests (nicht älter als 24 Stunden), 

 eines Selbsttests (unter Aufsicht und vor Ort), 

 eines PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) oder 

 eines Tests mit einem alternativen Nukleinsäure-Amplifikationsverfahren (nicht älter als 24 Stunden) 

erfolgen. 

Ausnahmen: 

 Noch nicht eingeschulte symptomfreie Kinder sind genesenen/vollständig geimpften Personen gleichgestellt. Sie benötigen kein negatives Testergebnis. 

 Für symptomfreie Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs reicht ein Nachweis über ein negatives Testergebnis (Antigenschnelltest) bzw. ein Nachweis über 

die regelmäßige Testung in der Schule. 

 Für symptomfreie Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können (Attest erforderlich), 

reicht ebenfalls ein Nachweis über ein negatives Testergebnis. 

Für Bereiche mit 2G Plus-Zugangsbeschränkungen entfällt für die folgenden Personen die Verpflichtung zum Nachweis eines negativen Testergebnisses: 

 Geboosterte 

 „frisch“ Geimpfte (Zeitpunkt der Grundimmunisierung liegt höchstens drei Monate zurück) 

 „frisch“ Genesene (bis zu 90 Tage nach positivem Befund, gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV) 

 Genesene mit mindestens einer Impfung vor oder nach der Infektion (ohne zeitliche Befristung) 


